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Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 256/2021/1 
  
des Stadtrates         Reichel, Maik 
 
am 16.12.2021    im Stadtrat 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 

 
 
 
An mich wurde herangetragen, dass das Storchennest in Lobitzsch (also der entsprechende 
Mast mit Nest) nicht mehr standfest ist. Dazu meine Frage, ob dem so ist?  
Ist der Mast Eigentum der Stadt? 
Wie wird weiter vorgegangen?  
 
 
Sehr geehrter Herr Reichel, 
 
das Storchennest in Lobitzsch – Gittermast und Nestholzaufbau – ist zu DDR-Zeiten ent-
standen und  befindet sich auf dem kommunalen Flurstück 449/1 in der Flur 11 Gemarkung 
Uichteritz und ist somit in der Zuständigkeit der Stadt Weißenfels. 
 
Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Uichteritz Herr Korch hat bereits vor Jahren verschiede-
ne Institutionen wie die untere Naturschutzbehörde und den NABU zu Fördermöglichkeiten 
zu einem Neubau befragt. Leider ohne Erfolg. 
 
Herr Korch informierte auch die Fachabteilungen der Stadt Weißenfels. 
Um den Zustand genauer analysieren zu können, wird eine Sichtung des Nestaufbaus im 
Rahmen der technischen Voraussetzungen mit der Feuerwehr der Stadt Weißenfels erfol-
gen; zeitlich und organisatorisch mit dem Ortsbürgermeister abgestimmt. 
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